
Hüttenvermietung:   Vereinsadresse: 

Peter Fäsi    Zeigerverein 

Tobelhof 12     8134 Adliswil  

8134 Adliswil  

Mobil: +41 79 649 69 00 

info@zeigerverein.ch 

 

Zeigerhüsli Mietvertrag 

für max. 30 Personen (Indoor 26) 

Mindestalter Mieter-/in 25 Jahre 

 

Der Vertrag regelt Nutzung und Dauer zwischen Mieter und Vermieter - Zeigerverein Adliswil 

=========================================================================== 

Mieter-/in:   ______________________________________________________ 

Adresse:   ______________________________________________________ 

Mobil:   ______________________________________________________ 

E-Mail:   ______________________________________________________ 

Mietdatum:   von: _____________________ bis: ______________________ 

Check In:   ab 12.00Uhr am Mietdatum    

Check Out:  bis 10.00Uhr am Folgetag (Übergabe nach Absprache)  

Tagespauschale:  CHF 185.- (inkl. eine Kiste Feuerholz) Strom und Wasser inkl.   

Feuerholz zusätzlich: CHF 15.-/Kiste 

 

Bei der Schlüsselübergabe sind die Mietkosten in bar oder per Twint zu bezahlen. 

Der Mieter kann die Infrastruktur vom Zeigerhüsli für die abgemachte Mietdauer benutzen. 

Eine Kaffeemaschine für Delizio Kapseln ist vorhanden, Kapseln bitte selbst mitbringen. 

 
Das Zeigerhüsli und die WC-Anlage muss in gereinigtem Zustand abgegeben werden. Reinigungsmaterial 
steht zur Verfügung.  

- WC und Lavabo reinigen und Boden feucht wischen 
- Küche, Geschirr und Mobiliar reinigen 
- Stühle umgekehrt auf die Tische stellen und Boden wischen und feucht aufnehmen 
- Abfall mitnehmen und Umgebung sauber halten. (z.B. Zigarettenstummel, Konfetti einsammeln) 

Werden diese Punkte nicht eingehalten, wird eine zusätzliche Reinigungspauschale von CHF 300.- fällig.  
- Fensterläden verriegeln und Fenster anlehnen.  
- Lichter löschen und alle Türen abschliessen.  
- Schlüssel müssen nach der Mietdauer übergeben oder nach Absprache beim Scheibenstand 

eingeworfen werden. 

Haftung: Der Mieter haftet für zugefügte Schäden am gemieteten Lokal und Inventar. Ebenfalls ist der 
Mieter haftbar für Schäden, die im Areal des Zeigerhüslis durch den Mieter oder Drittpersonen verursacht 
werden. Allfällige Reparaturkosten oder Kosten für eine Wiederbeschaffung oder Schlüsselverlust, werden 
zusätzlich in Rechnung gestellt. BITTE SCHÄDEN MELDEN. 

Das Zeigerhüsli ist keine Partylocation, das Aufstellen einer Musikanlage ist untersagt.  
Stornogebühr CHF 30.- bis 30 Tage vor Mietdatum, danach nach Absprache. Keine Untervermietung.  
    

Totalbetrag Miete in CHF:   ____________________________ 

Datum und Unterschrift Mieter/in:  ____________________________  

 

☐ ID/Ausweis Kopie erhalten   

☐  Betrag erhalten, Datum/Visum: ____________________________ 

http://www.zeigerverein.ch/

